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I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 

112168/EU XXV. GP
Eingelangt am 19/07/16

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10814/16;Nr:10814;Year:16&comp=10814%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10814/16;Nr:10814;Year:16&comp=10814%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CODEC%201000;Code:CODEC;Nr:1000&comp=CODEC%7C1000%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FRONT%20278;Code:FRONT;Nr:278&comp=FRONT%7C278%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PECHE%20258;Code:PECHE;Nr:258&comp=PECHE%7C258%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:COMIX%20495;Code:COMIX;Nr:495&comp=COMIX%7C495%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%2082;Code:PE;Nr:82&comp=PE%7C82%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0308;Code:COD&comp=0308%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112168&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:145;Day:30;Month:6;Year:2007;Page:5&comp=


 

10814/16   gt/dp 2 
 DRI  DE 
 

 

In diesem Zusammenhang haben die vier Fraktionen PPE, S&D, ECR und ALDE eine einzige 

Kompromissabänderung (Abänderung 1) im Namen des Fischereiausschusses vorgestellt. Über 

diese Abänderung war bei den genannten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden.  

 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 6. Juli 2016 die Kompromissabänderung 

(Abänderung 1) zu dem Verordnungsvorschlag angenommen. 

Der auf diese Weise geänderte Kommissionsvorschlag und die legislative Entschließung stellen den 

Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung dar. Dieser entspricht der zuvor zwischen 

den drei Organen getroffenen Vereinbarung.  

Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen, sobald die 

Rechts- und Sprachsachverständigen den Text überprüft haben. Der Gesetzgebungsakt würde 

anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments in erster Lesung erlassen2. 

 

                                                 
2 Der Wortlaut der angenommenen Abänderung und der legislativen Entschließung des 

Europäischen Parlaments ist in der Anlage wiedergegeben. Die Abänderung wurde in eine 
konsolidierte Fassung eingearbeitet, in der die am Kommissionsvorschlag vorgenommenen 
Änderungen durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht sind. 
weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 
(6.7.2016) 

Europäische Fischereiaufsichtsagentur ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2016 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 768/2005 des Rates zur Errichtung einer Europäischen 
Fischereiaufsichtsagentur (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2015)0669), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0406/2015),  

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 25. Mai 20163,  

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 50 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0068/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
3 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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P8_TC1-COD(2015)0308 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 6. Juli 2016 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 768/2005 zur Errichtung einer Europäischen 

Fischereiaufsichtsagentur  

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
4 Stellungnahme vom 25. Mai 2016. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2016. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nationale Behörden, die Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, sind für zahlreiche 

Aufgabenbereiche zuständig, die neben weiteren Aspekten Themen wie die Sicherheit und 

Gefahrenabwehr im Seeverkehr, Suche und Rettung, Grenzkontrolle, Fischereiaufsicht, 

Zollkontrolle, die allgemeine Strafverfolgung und den Umweltschutz umfassen.  

(2) Die mit der Verordnung XX/XX6 errichtete Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache, die Europäische Fischereiaufsichtsagentur und die mit der Verordnung (EG) 

Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates7 errichtete 

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs unterstützen die nationalen 

Behörden bei der Wahrnehmung der meisten dieser Funktionen.  

(3) Daher sollten sie ihre Zusammenarbeit untereinander und mit den nationalen Behörden, die 

Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, verstärken, um die maritime Lageerfassung zu 

verbessern und kohärente und kosteneffiziente Maßnahmen zu fördern. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 768/2005 sollte daher entsprechend geändert werden —  

                                                 
6 Verordnung XX/XX des Europäischen Parlaments und des Rates vom XX usw. 
7 Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
(ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1). 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 

Die Verordnung (EG) Nr. 768/2005 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe j eingefügt: 

„j) Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

und der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, jeweils innerhalb 

ihres Mandats, um die nationalen Behörden, die Aufgaben der Küstenwache 

wahrnehmen, wie in Artikel 7a dargelegt zu unterstützen, indem sie Dienste, 

Informationen, Ausrüstung und Ausbildung bereitstellt und Mehrzweckeinsätze 

koordiniert.“ 
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2. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

„Artikel 7a 

Europäische Zusammenarbeit im Bereich der Küstenwache  

(1) Die Agentur unterstützt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache und der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs nationale Behörden, 

die Aufgaben der Küstenwache auf nationaler und Unionsebene sowie gegebenenfalls auf 

internationaler Ebene wahrnehmen, durch 

a) Austausch, Zusammenführung und Analyse von Daten aus Schiffsmeldesystemen und 

anderen von den Agenturen unterhaltenen oder für sie zugänglichen Informationssystemen im 

Einklang mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen und unbeschadet der Eigentumsrechte der 

Mitgliedstaaten ; 

b) Bereitstellung von Überwachungs- und Kommunikationsdiensten, die sich auf modernste 

Technik, u. a. weltraum- und bodengestützte Infrastruktur sowie auf auf beliebigen 

Plattformen installierte Sensoren stützen; 

c) Aufbau von Kapazitäten im Wege der Ausarbeitung von Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Verfahren sowie durch Ausbildung und Austausch von Personal ; 
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ca) Verbesserung des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit im Zusammenhang 

mit den Aufgaben der Küstenwache, wozu auch die Auswertung operativer 

Herausforderungen und aufkommender Risiken im maritimen Bereich zählt; 

d) gemeinsame Kapazitätsnutzung durch die Planung und Durchführung von 

Mehrzweckeinsätzen und den Austausch von Mitteln und sonstigen Kapazitäten, soweit diese 

von den Agenturen koordiniert werden und mit der Zustimmung der zuständigen Behörden 

der betroffenen Mitgliedstaaten. 

(2) Die Modalitäten der Zusammenarbeit der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur mit der 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und der Europäischen Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs im Bereich der Küstenwache werden im Einklang mit ihrem jeweiligen 

Mandat und mit der Finanzregelung für die Agenturen in einer Arbeitsvereinbarung festgelegt. 

Diese Vereinbarung wird vom Verwaltungsrat der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache, vom Verwaltungsrat der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

und vom Verwaltungsrat der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur gebilligt. 
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(3) Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache, der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs und der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur ein Praxishandbuch für die 

europäische Zusammenarbeit bei Aufgaben der Küstenwache zur Verfügung, das Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährte Verfahren für den Informationsaustausch enthält. Die Kommission 

nimmt dieses Handbuch in Form einer Empfehlung an.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg, am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident/Die Präsidentin 
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